
539

aiınführen. Die MC ist ZWar einstweılen ungewohnt, aber
Neu ıst S1C nıcht Man wırd sich VO  — selher die NEUC,
herrliche Praxıs der frühen Kinderkommunion sgewöhnen.
T1geNs ist. der Standpunkt uten Katholiken C111-
fach gegehen. Er Iragt „Was sagt der Papst /“ Der aps
drängt quf dıe Durchführung der Frühkommunion, amı
ist es entschıeden. E  ; tun S1ıe mıt. C.  u

] euerhestaftungMLeichen U 1|
nor Mordal heirachtet

Von Unv.,-Prof Dr Prummer Freiburg (Schweiz).
Die FEinäscherung der Menschenleichen nimmt VON

Jahr Z Jahr Ist N1IC bezeichnend für die 1es-
bezügliche moderne Auffassung, daß während des KrIieges,
WO großer Kohlenmangel herrschte, INan heber dıe Le-
benden frieren Heß, als den otLen die kostenvolle Feuer-
verbh reNNUNGg ZU versagen * Vor dem riege gab Sanz
Deutschland zırka C111 Dutzend Krematorıen, Jetz gıbt
k  e deren ber 111 Berlin allein und alle ] vollem
Betrieb; VOL dem rlege dıe Feuerbestattung
eIMSCH Ländern überhaupt nıcht zulässıg, Bayern,
Osterreich W. ; jetztwıird S16 überall gestattet nd
miıt ıter ausgeführt, der EINeEeTr hesseren Sache W UT

d1g So berichtet dıe „Schönere Zukunft“, I1I1I ahr-
‚ Nr Z} VO Aprıl 1928, daß während des Jahres

In Wien zırka 3000 qlso täglıch fast FHeuer-
bestattungen geschahen, worunter 1837 (11) T.eichen V OIl
römisch-katholischen. Christen WaTlell

Diese zunehmende: Vorliehe für die Leichenverbren-
1UNng ist gew1ß nıcht entstanden AaUus soz1al-ökonomi-
schen, och AaUuS hygienischen, och AUS ‚ästhetischen
Gründen.

Zunächst empfehlen keine spztal-okonomischen.Gründe
dıe Leichenverbrennung; denn Ce1INE Feuerbestattung stellt
sıch erhehblich teurer qals CeiIHe Eirdbestattung. Armer eute
i ‚,eıichen begräbt IHha  — uın gewährt iıhnen fur gewöhnlıch
nıcht den Luxus Verbrennung. Freilich eisten Städte
und Staaten. häufig sroße eiıträge, dıe Feuerbestat-
U  S den einzelnen. ıiebhabern ZU verbillıgen oder fast
kostenlos ZU machen. So kostet großen
Hayerns dıie Feuerbestattung NUT Mark: ber diese Be1i-
U entspringen natürlich aus keıner „creatıo CX nıh1lo,
sondern AlLLS dem Steuerzwang der Bürger, un ZWarTl uch



derjenigen, dıemıtvollem Recht VO Leichenverbrennung
nıiıchts W155S5enNnN wollen. Derartige aus rZWunNngenen Steuern
entnommene Beiträge sind e1INn schreji:endes: UnrechtAber
Was macht‘ g | 1ıehber eINe ungerechte_Härte dıe
Steuerzahler, als 88l Verzicht qu{f das hehre Ideal ') der
Feuerbestattung.

Daß 1n hygientischer Beziehung die Leichenverbren-
NUung VOL vorschriftsmäßigen Leichenbeerdigung 9 H-
solut keineVorzüge auf{weisen kann, wırd heute VO  $ fach
kundiger eıle uınumwunden zugestanden. FKineNVOTL -

schriftsmäßigausgeführte Leichenbeerdigung bringt Sar
keine hygienischen Nachteile: Sorgfältige äarztliche Unter-
suchungen haben das deutlichbewlesen. UÜbrigens ist eSs
eEINeEe unleughbare atsache,daß Leute, die der. Nähe

modernen Friedhofes wohnen, odergar auf dem:-
selben, nıcht mehr VO Krankheıten heimgesuchtwerden
als die übrıgen Menschen:

- Sprechen Aasthetische Gründe etwa fur die Leichen-
verbrennung? . Freilich -gılt 1er uch deralte Satz „De
gustibus est disputandum. “ Aber INa  — muß doch
schon SAanz sonderbaren Kunstgeschmackhaben,un

Leichenverbrennungsofen un die damıt notwendig
verbundenen Prozeduren ästhetisch schön. finden. Man
äaßt 4 uch die nächsten Angehörıigen des Verstorbenen
sewÖhnlich nıcht ZU ahe heranel der Kınäscheruns.
Diejenigen aber, dıe wirklichzugeschaut aben,;, WIe eINE
Menschenleiche verbrannt wurde,. findendiese Verbren
NUunNng eher. -schaurıg,als schön. Hıngegen1ıst eEINE e I

greifende, OTIt. ZU Aränen rührendeZeremontie, WenNnne]
dıe Leiche umschhließende Ddarg unter _ dem Gebete de  x
amtierenden Priesters un der tiefbetrüubten Angehörigen
Jangsam un felerlich ı dieErdegebettet:wird.Außerdem
dürfte C1IN gut gepflegter Friedhof. äasthetisch 1el schöner
wirken. als eiIN Krematorium mıt SeiINeN Verbrennungs-
öfen- und. Aschenurnen. Der Kontrast ıst besonders aul
1ällıg auf dem Maıuländer ampo Santo RBädeker bezeichnet
denselben als C1INE große Sehenswürdıigkeıt eine!
prächtigen Grabdenkmäler; fügt. annn hbher ZU Schlul
nüchtern hınzu: „Hinten der.etzten Abteilung‘ 61L

temp10 dı CTeMAaZION Zu  — Feuerbestattung.“
Aus dem esagtengeht ohl genügend. hervor, da

die wachsende Vorliebe fur die Leichenverbrennung nıcht
aus sozlal-Okonomischen, hygienischen oder ästhetischen
Gründen geboren ist. Vom kriminalistischen Stand-
punkte aUus liegt der Feuerbestattung die große W UE AT O
(refahr, daß viele frevelhafte: Morde Sar nichtentdeckt



e  WeI“d€Il. Ist eine Leiche e  inm  al :3t0 ’cal vefbran‚nt,‘ so lassen  sich _ die meisten. Mordtaten nicht mehr an der übrig-  5  gebliebenen Asche nachweisen; hingegen kann noch nach  geraumer _  Zeit an der ausgegrabenen Leiche konstatiert  werden, ob_.  eine frevelhafte Todesursache, etwa d1;13(i{h ‘ Glft  oder tödliche Verletzung vorhanden gewesen.  E  <  z  ‚ der Vorliebe‘ fur dle  _ Was ist also der Hauptgrund’  Feuerbestattung? Kurz gesagt:  Feindliche Gesinnung  gegen Religion. und Chris  X  S  tentum, Unglaube und materia  listische Weltanschauung.  1) Es mag ja ausnahmsweise die  eine oder andere Feuerbestattung aus anderen Beweg  geltender.  gründen veranlaßt sein, wie z. B. aus vornehm  Nachäfferei der Reichen, aus törichter Furcht  vor dem  en infolge von Scheintod; aber  Lebendig-begraben-werd  dies bleiben doch versc  S  S  hwindend 'seltene .Ausnahmsfälle.  7  ‚ ob Jude  Kein tief relig  ijös denkender Mensch, gleichviel  oder Christ, wir  S  d seine Leiche verbrennen lassen, sondern  E  sie dem Grabe überge  ben, aus dem er einst beim jüngste  Gerichte hofft, glorrei  ch aufzuerstehen, ähnlich -wie  1  Christus glorreich aus de  m Grabe auferstanden ist. _  S  S  An und für sich ist  "es zwar_ gleichgültig, ob eine  Menschenleiche im Grabe vermodert oder im Krema-  torium verbrannt wird. Weder Dogma noch Moral werden  durch diese verschiedenen Bestattungsarten direkt be-  rührt; weshalb die Feuerb  S  estattung in Ausnahmsfällen,  Pestgefahr erlaubt sein kann.  wie z. B. im Krieg oder ın  S  wn  Aber die katholische. Kir  che kann.nicht gleichgültig zu-  schauen,‘ wie durch  die moderne Feuerbestattung langsam  aber systematisch  der Glaube an die Auferstehung des  Leibes und die Un  sterblichkeit der Seele bekämpft wird.  Dadurch, daß der Menschenleichnam sogleich durch Feuer  e  vollständig vernichtet wird,  <  .  will man demonstrieren, daß  “_ Daher haben auch die Frei-  „mit._ dem Tode alles aus ist  .  maurer und sonstige relig  1  S  onsfeindliche Genossenschaften  esse an der Leichenverbrennung. Unter  ein so reges Inter  diesen Umständen begreift jeder,  daß die katholische  Kirche ihre Untertanen warnend und strafend von. der  unchristlichen Feuerbestattung abhalten .muß.. Eine ganze  Reihe von päpstlichen und bischöflichen Verboten der  Leifchenvérbr\eimqu . 4liége—n '‚ vor. Der Kurze halber seien  _ der gähze;h  3 ]i)a’s'‚ ST Offfi_(v:iu>rn"/s'a‘f_.f„t' in der‚ai1.v‘älvle'__ Örfédri‘lihiélriéri  Erde gerich’éeten"lnstructib vom 19. Juni 1926: „Pastores ... concreditas  €  sibi oves omnimodis’ edocend_as‘curent‚ hoc _ reapse cqnsiliq'a christiani  no  minis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari, ut animis  }  :  n  a _ mortis cons:  $  iderati  s .pgx}lg'gim avérs?$‚_  jone _ speque ‘corpqrg?p »“'1f95_1‚_11'<1v'9‚ct'1>9  Inaf;gringisp10 . 5fcethatur' Via :  “Ist eine Leiche inmal total Qérbräfirit‚ Jassen
sich die meısten Mordtaten nicht mehr der übrig
vsebliebenen Asche nachweisen hingegen kann noch nach
cr Zeıt ander ausgegrabenen Leiche konstatiert
verden, ob eine frevelhafte Todesursache, etwa urcGıift
oder tödliche Verletzung vorhanden gewesen.

der Vorliebe für dıeWas ist also der Hauptgrund’
Feuerbestattung‘? Kurz - gesagt: “eindliche‘ -Gesinnung
gegen Religion und Christentum, Unglaube und materila
listische Weltansc auung., Es mag Ja ausnahmsweise die
eine oder andere Feuerbestattung: aus :anderen eWe

geltendersründen veranlaßt sein, ‚wle T aus vornehm
Nachäfferei der eichen, aus törıchter Furcht VOor dem

en infolge von X Scheintode  WeI“d€Il. Ist eine Leiche e  inm  al :3t0 ’cal vefbran‚nt,‘ so lassen  sich _ die meisten. Mordtaten nicht mehr an der übrig-  5  gebliebenen Asche nachweisen; hingegen kann noch nach  geraumer _  Zeit an der ausgegrabenen Leiche konstatiert  werden, ob_.  eine frevelhafte Todesursache, etwa d1;13(i{h ‘ Glft  oder tödliche Verletzung vorhanden gewesen.  E  <  z  ‚ der Vorliebe‘ fur dle  _ Was ist also der Hauptgrund’  Feuerbestattung? Kurz gesagt:  Feindliche Gesinnung  gegen Religion. und Chris  X  S  tentum, Unglaube und materia  listische Weltanschauung.  1) Es mag ja ausnahmsweise die  eine oder andere Feuerbestattung aus anderen Beweg  geltender.  gründen veranlaßt sein, wie z. B. aus vornehm  Nachäfferei der Reichen, aus törichter Furcht  vor dem  en infolge von Scheintod; aber  Lebendig-begraben-werd  dies bleiben doch versc  S  S  hwindend 'seltene .Ausnahmsfälle.  7  ‚ ob Jude  Kein tief relig  ijös denkender Mensch, gleichviel  oder Christ, wir  S  d seine Leiche verbrennen lassen, sondern  E  sie dem Grabe überge  ben, aus dem er einst beim jüngste  Gerichte hofft, glorrei  ch aufzuerstehen, ähnlich -wie  1  Christus glorreich aus de  m Grabe auferstanden ist. _  S  S  An und für sich ist  "es zwar_ gleichgültig, ob eine  Menschenleiche im Grabe vermodert oder im Krema-  torium verbrannt wird. Weder Dogma noch Moral werden  durch diese verschiedenen Bestattungsarten direkt be-  rührt; weshalb die Feuerb  S  estattung in Ausnahmsfällen,  Pestgefahr erlaubt sein kann.  wie z. B. im Krieg oder ın  S  wn  Aber die katholische. Kir  che kann.nicht gleichgültig zu-  schauen,‘ wie durch  die moderne Feuerbestattung langsam  aber systematisch  der Glaube an die Auferstehung des  Leibes und die Un  sterblichkeit der Seele bekämpft wird.  Dadurch, daß der Menschenleichnam sogleich durch Feuer  e  vollständig vernichtet wird,  <  .  will man demonstrieren, daß  “_ Daher haben auch die Frei-  „mit._ dem Tode alles aus ist  .  maurer und sonstige relig  1  S  onsfeindliche Genossenschaften  esse an der Leichenverbrennung. Unter  ein so reges Inter  diesen Umständen begreift jeder,  daß die katholische  Kirche ihre Untertanen warnend und strafend von. der  unchristlichen Feuerbestattung abhalten .muß.. Eine ganze  Reihe von päpstlichen und bischöflichen Verboten der  Leifchenvérbr\eimqu . 4liége—n '‚ vor. Der Kurze halber seien  _ der gähze;h  3 ]i)a’s'‚ ST Offfi_(v:iu>rn"/s'a‘f_.f„t' in der‚ai1.v‘älvle'__ Örfédri‘lihiélriéri  Erde gerich’éeten"lnstructib vom 19. Juni 1926: „Pastores ... concreditas  €  sibi oves omnimodis’ edocend_as‘curent‚ hoc _ reapse cqnsiliq'a christiani  no  minis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari, ut animis  }  :  n  a _ mortis cons:  $  iderati  s .pgx}lg'gim avérs?$‚_  jone _ speque ‘corpqrg?p »“'1f95_1‚_11'<1v'9‚ct'1>9  Inaf;gringisp10 . 5fcethatur' Via :  “aberLebendig-begraben-werd
1eSs bleiben doch ‚verscChwindend seltene _Ausnahmsfälle.

ob JudeKein tief relig105 denkender Mensch, gleichviel
üder Christ, WIr seine Leiche verbrennen lassen, sondern
S1e demra übergeben, aus dem er einst. beim Jüngste
Gerichte ho{fft, glorreich aufzuerstehen, _ Ähnlich WIC

©5Christus_ glorreich aus de ra  © :auferstanden. ist.e  \Verelen. Ist eine Leiche e  inm  al :3t0 ’cal verl‘)‘ran‚nt,‘ so lassen  sich _ die meisten. Mordtaten nicht mehr an der übrig-  5  gebliebenen Asche nachweisen; hingegen kann noch nach  geraumer _  Zeit an der ausgegrabenen Leiche konstatiert  werden, ob_.  eine frevelhafte Todesursache, etwa dur(ifh ‘ Glft  oder tödliche Verletzung vorhanden gewesen.  E  <  z  ‚ der Vorliebe‘ fur dle  _ Was ist also der Hauptgrund’  Feuerbestattung? Kurz gesagt:  Feindliche Gesinnung  gegen Religion. und Chris  X  S  tentum, Unglaube und materia  listische Weltanschauung.  1) Es mag ja ausnahmsweise die  eine oder andere Feuerbestattung aus anderen Beweg  geltender.  gründen veranlaßt sein, wie z. B. aus vornehm  Nachäfferei der Reichen, aus törichter Furcht  vor dem  en infolge von Scheintod; aber  Lebendig-begraben-werd  dies bleiben doch versc  S  S  hwindend 'seltene .Ausnahmsfälle.  7  ‚ ob Jude  Kein tief relig  ijös denkender Mensch, gleichviel  oder Christ, wir  S  d seine Leiche verbrennen lassen, sondern  E  sie dem Grabe überge  ben, aus dem er einst beim jüngste  Gerichte hofft, glorrei  ch aufzuerstehen, ähnlich -wie  1  Christus glorreich aus de  m Grabe auferstanden ist. _  S  S  An und für sich ist  "es zwar_ gleichgültig, ob eine  Menschenleiche im Grabe vermodert oder im Krema-  torium verbrannt wird. Weder Dogma noch Moral werden  durch diese verschiedenen Bestattungsarten direkt be-  rührt; weshalb die Feuerb  S  estattung in Ausnahmsfällen,  Pestgefahr erlaubt sein kann.  wie z. B. im Krieg oder ın  S  wn  Aber die katholische. Kir  che kann.nicht gleichgültig zu-  schauen,‘ wie durch  die moderne Feuerbestattung langsam  aber systematisch  der Glaube an die Auferstehung des  Leibes und die Un  sterblichkeit der Seele bekämpft wird.  Dadurch, daß der Menschenleichnam sogleich durch Feuer  e  vollständig vernichtet wird,  <  .  will man demonstrieren, daß  “_ Daher haben auch die Frei-  „mit._ dem Tode alles aus ist  .  maurer und sonstige relig  1  S  onsfeindliche Genossenschaften  esse an der Leichenverbrennung. Unter  ein so reges Inter  diesen Umständen begreift jeder,  daß die katholische  Kirche ihre Untertanen warnend und strafend von. der  unchristlichen Feuerbestattung abhalten .muß.. Eine ganze  Reihe von päpstlichen und bischöflichen Verboten der  Leifchenv&ärbreirn_uug . 4li(age—n '‚ vor. Der Kurze halber seien  _ der gähze;h  3 ]i)a’s'‚ ST Offfi_(v:iurn"/s'a‘f_.f„t' in der‚ailf‘älvle'__ Örfédri‘lihiélrieiri  Erde gerich’éeten"lnstruetib vom 19. Juni 1926: „Pastores ... concreditas  €  sibi oves omnimodis’ edocend_as‘curent‚ hoc _ reapse cqnsiliq'a christiani  no  minis hostibus cadaverum cremationem laudari ac propagari, ut animis  }  :  n  a _ mortis cons:  $  iderati  s .pgule'eirrr avérer‚_  jone _ speque ‘corperu'ru »“resunv'9‚cti>q  Inarerrglisuro . :f’f‘er_i‚lfltilr‘ Via :  “An un für sıch ist ZWAaT- gleichgültig, ob 'eine
Menschenleiche 1m Grabe vermodert. oder 1 Krema-
torium verbrannt wird. Weder Dogma noch Moral werden
durch diese verschiedenen Bestattungsarten dırekt be-
ruhrt; weshalb dıe Feuerbestattung INn Ausnahmsfällen,

Pestgefahr erlaubt se1n kann.W1e Z ım Krieg oder ın
SE die katholische. Kırche kann nicht gleichgültigZU-

schauen, wle durch die moderne Feuerbestattung langsam
aber systematisch der Glaube an die ‚ Auferstehung des
Leibes und die Unsterblichkeit.der Seelebekämpft WITd.
Dadurch, daß der Menschenleichnam sogleıch durch Feuer
vollständig‘ vernichtet wird, wall man demonstrieren, daß

“ Daher haben auch dıe Frei-„mit dem Tode alles aus ist.
mMaurer und sonstige relıs onsfeindliche Genossenschaften

esSsEe an der Leichenverbrennung. Unterein SsSo reges Inter
diesen Umständen: begreift jeder, daß die katholische
Kirche ihre Untertanen warnend und strafend von. der
unchristlichen Feuerbestattung abhalten .muß.. Eine ganze
Reihe . von päpstlichen und bischöflichen Verboten der
Lei‚chenvcérhr_enuuug liegen vOor. Der Kürze halber se]en

der ganzenDas Öfficiuhf Isag_t« In der an äile’ Ört'sori1inarien
Krde gerichteten Instructio vom 19. Juni 1926 „Pastores concreditas
sib1 oves omnimodis edocendas curent, hoc Teapse consilio a christianı

minis hostibus cadaverum cremationem laudarı aA! propagarl, ut animis
mortis O1NSideratı 1S paulatim aversis,LONC speque ‘co_rperum resurrectio1nateriglismo __ster'natur via ”



S A  S  *  ®

nNnur einige angéführt Schon ALnı 19 Mai 1886 ‘entschied
das Officium, sSe1 streng verboten. Mitglied ‚elnes
Vereines ZUT Beförderung der Feuerbestattung zu SEIN.
Dem, der aus einem solchen Verein, dessen Mitglied ß
ıst, nicht austrıtt, mussen die Sakramente verweigertwerden. fortiori ist CS streng verboten, dıe eigene oder
eline remde Menschenleiche verbrennen lassen. Noch
entschıedener verurteiılt der ue Cod ]Jur. can. dıe Leichen-
verbrennung, Der can. 1203 Jautet: „Fıdelhum defuncto-

COrDOora sepelienda sunt, reprobata erematıone.
S1 quUIS qUOVIS modo mandaverıt, ut COLFDUS SUUuM CIe-
metur, iıllıceıtum est hanc exse‘quj voluntatem, quae  s!adıiecta Tuerit contractul, testamento
tamquam NOn adjecta habeatur  6C

ut a_lii eilibet actu!

Hat qalso Jjemand durch‘ notarıelles Jlestament he-
stiımmt, daß seine Leiche verbrannt werden soll, gıltdiese Bestimmung qals kırchenrechtlich ungültıg und dıe
überlebenden Anverwandten dürfen 1eselhe niıcht 4a UuS-
tühren. Das kann unter Umständen große Schwierigkeitenbereiten. Hat eIN materiell reicher, aber gottloserOnkel selnen gottesfürchtigen Neiffen durch TFestament
RI} Alleinerben eingesetzt unter der Bedingung, daß ET
1uür die Feuerbestattung 9 W1€e hat sıch dann dieser
Neffe DE verhalten? Da des Onkels Bestimmung her
selner Leıiche Verbrennung kırchenrechtlich nichtig ist.kann und darf der eiffe S1E nıcht ausführen. Wenn indes
uUrc die Nichtausführung em Neffen großer Schaden
entsteht WI1IeE Verlust der Erbschaft, SO dürfte
er matertell ZU der Feuerbestattung mitwirken, indem ST
der Dırektion des Krematoriums die testamentarıscheBestimmung des Onkels einfach mıtteiult Diese Direktion
besorgt dann alles Nötige. o darf ja auch eıne katholische
Krankenschwester qauf ausdruüucklichen Wunsch eines PDEFO>=testantıschen Kranken hın en protestantischen Keligions-diener rufen lassen.*)Im CAan. 1240 bestimmt der Cod Jur Can Eccle-siastica sepultura prıvantur, n1sı ante mortem alıqua de-derint poenitentiae sıgna, qul mandaverınt sSuum COFrPDUScrematıon]ı tradı.“ 1Is6 Verweigerung des kirchlichen Be-gräbnısses Tür jeden, der die Bestimmung, daß seıneLeiche verbrannt werden solle, nıcht ausdrücklich zurück-

hat Es genügt zeine stillschweigende Zurück-
nahme durch etwalge relig1öse Betätigung In der JetztenLebenszeit. Das Officeihum sagt  >} 1ın der bereits oben

Vgl Prümmer,‘ an eo I110O1Ion L, n. 526, WO diese Frage uS-führhch erörtert ird



zitiertéh 4>.‚Instfu;c‘tio | vom 19 un 1925; v alde “Bifem
on verıtate abesse. evıdenter dieendi ISUMEE, „ quı
spec10sa ratıone quod alıqguem relig10n1s actum defuncetus,
dum vıveret, eXxercere solıtus esset, vel quod ultımo vıtae
moöomento PFa Va voluntatem orte retractare potuerit,
1icıtum censent eXsequlas ecclesiasticas eıdem praesente
eceadavere de IHNOTE persolvere, licet hoc postea, proprla
IDSIUS defunct.ı dispositione s1ıt 19N1 tradendum Cum enım
de hac Cconjectata retractatıione nıhil certo constare queat,
nullam 1PS1US 1n foro extferno ratıonem haberı palam est.  e

Diese Bestimmung ist wichtig 1ür die PraxI1s. Wird
Dı eın Beichtvater einem Schwerkranken gerufen,
OIl dem s bekannt ist, daß seine Leichenverbrennung
angeordnet hat, S u der Beıchtvater ın sechonender,
kluger und entschıedener W eıse VO  . ıhm fordern, daß er
Aese Anordnung ausdrücklich zurückzieht; verweilgert GE

as, annn ( JetZz nıcht absolviert und nach. dem ode:
nıcht kırc  1CH eerdigt werden. Ist der Kranke ber
hereıts besinnungslos, nd nıcht offenkundig‘ verstockt
und relig10ns1os SCWESCH solange er noch beı Sinnen WAar,

kann ıhm ZWar SUu condicione cdıe Lossprechung nd
auch dıe heılıge Ölung erteilt, nıcht ber nach dem ode
das zirchliche Begräbnis gewährt werden, und ZWAar selbst
dann, wenn die Feuerbestattung tatsächlich ach dem

N1C stattfindet So ausdrücklich cdie Commi1ss10
on AIl November 1925.1) D)as mag hart erseheıinen,
aber man muß diese Strenge der ırche verstehen, 111

Anbetracht der immer mehr zunehmenden Leichenver-
brennungen und der amı verbundenen sehr üblen Be-
oleıterscheinungen. Wenn indes 1n einem besonders VerI-
wickelten Falle große 7 weiıftfel un Schwierigkeiten
der Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses (nämlich
der kırchlichen Beerdigung des Leichnams un nıcht der
Aschenurne) entstehen; so ındet der Canı 1240, D A
wendung: „Occurrente praedietis in casıbus alıquo ubı10,
consulatur, S1 Lempus sıinat, Ordinarius: permanente dubıo,
cadaver sepulturae‘ ecclesiastıcae radatur; ita amen 'ut
B LT  remoVveatLur scandalum.“ ®) Die Aschenurne darf jedenfalls

„ANn V1 canon1sS 1240, 5. ecclesiastica sepultura priventur
(Ju1l mandaverint- suum COrpDUus cremation1ı Ta HET hoc voluntate DCI-
manserint‘ usque ad mortem, etiamsı ecerematıo ad 1LOTILNLAIN CanonI1s 1203;

110  e SEequUaLur. Affirmative  se
Der Cal 1240, Silt allgemein, der Pfärrér zwéifelt‚ ob

das kirchliche Begräbnis gewähren oder verweigern soll. Das Offieceium
hatte ber bereits amn Dezember 1886 speziell TUr Zweifel bel Feuer-
bestattungen bestimm: AIn casibus particularibus ın quibus dubium vel
1ıfficultas orıtur, 6Gonsulendus est Ordinarı1us, quı accurate perpensis
Oomnıbus ad) unctl1ıs 1 dec<;rnet,— quod magis expedire In quinq  S judieaverit.



nıcht auf dem iıhten Kirchhofe-beigesetzt werden.
Sollte ber dıe Zivilbehörde 1es absolutfordern, dann
sollen die kompetenten.Priester dagegen energisch _PTO-
testieren un keinerWeise dazu mıtwıirken oder dabei

ZUugegeN SCE11. So die erwähnte Instructio,diedann noch
ZuSchluß eıne doppelte Mahnung beifügt: Erstens. DIe

— Priester sollen be1 jederpassendenGelegenheıt die Gläubi-
geCn elehrenüber denNutzen:un die erhabeneSymbolik
des kırchlichenBegrähbnisses,un: abschrecken VO  5der
_ gottlosen Leichenverbrennung. ‘Zweıtens. Die Bischöfe
sollen unter sich SEMEINSAMLEKonferenzen halten, ZUuU
_ beraten, auf welche Weise wirksamsten dıe Leichen-

verbrennung. ausgerottet werden kann un hıerauft dem
Heiligen Stuhle Bericht erstatten über die erzjelten Er-
Iol un Diepreußische.Bischofskonferenz hattebereits.

August 1911 diesbezügliche_ Anordnungen. getroffen.
Im re 1913 folgte -der Bayerıische Epıiskopat;Februar 1926 erschien eiIn Erlaß des Bischofs
— Breslau unZUTLC selben Zeıt teılteder Bischof ON
Lainz denVO Heiligen Offizium erhaltenen Bescheid mıt,

. gemäßl dem diejen1gen,die eINEN akatholischen. Religions-. _diener herbeigerufen haben behufs :Vornahme VO  5 rTelı-
G10SCH Zeremonıen N  4A97 Verbrennung bestimmten
Leıichen, qls suspecti de haeresı gelten, die N1IC mehr ZU
en heılıgen Sakramenten zugelassen. werden können.
bevor S16 das gegebene Ärgernisgutgemacht haben, S  LE
der Bischof bestimmen Wrd. Wer verdächtig der äresie
ist;inkurriert uch och andere Strafen, WI1IEeer Can
bestimmt Daß bel Leichenverbrennungen ein‚.akatholi-

„scher Religionsdiener: herbeigerufen wird, ist leıdernicht
selten. Gemäß dem oben. Gesagten INU jeder. katho-

hlısche Priester dıe kirchlichen Amtsfunktionen he1 der
Feuerbestattung VeErWEISETNN. Da kommt NUuN-VOrT, daß

dıe Anverwandten CH:; "Tut nıcht der katholische
7 Pfarrter. tut’ doch er protestantische Pastor; denSIC

dann herbeirufen. Mıt vollemRecht estLimm das HeiligeOfhizıum strenge Maßregeln- derartigepflichtver-
SSCNE - Katholiken..

Es SCe1I noch erwähnt, daß der. öfters Zzıitierten
Instruetio VO unı 1926 dasDekretdes Officeium
VO Dezembher 1886 näher erklärt, eZW. eingeschränktwIrd. Damals WAarTl gestattet worden,daß, WEn e1iNeFeuer-

. bestattung _ verordnet wWIrd. N1C. VO Verstorbenen,
sondern VO.  — dritten. Personen, die kirchlichenExequien
abgehalten werden dürfen, sowohl ‚ Irauerhause, WI1E
11 der Kıirche; daß aber I: amtlierender Priester die



RN

T.eiche begleıten urie bıs ZU Krematorium. D)Das Argernis
mMUSSeEe aber vermileden werden durcheiNle öffentliche
Erklärung, - daß die Feuerbestattung‘ nıcht quft Wunsch
des Verstorbenen, sondern drıtter Persönen geschehe.
eiz schränkt die zitierte Instructio obige Erlaubnısein
Wenn durch dıie Oölffentliche Erklärung das Ärgernis nıcht
genügend beseltigt wird, mMussen alle kirchlichen Be-
erdigungszeremonien unterbleiben.

Zum Schluß och CIN19EC kurze Bemerkungen der
cooperatıo hbel der Leichenverbrennung: -

Eıne cooperatio formallıs, die Billıgung der
VOo  b der Kıirche streng. verhbotenen Feuerbestattung
gleichkäme, ist natürlich 11IeE gestattet, weıl S1e CL} direkter
Ungehorsam iIst die ırche

Eıne cooperalto materialis 1KaIiHl aUuSs trıftıgen Grün-
den erlaubt SCIN. EKın solches Beispiel cooperat1ıo
materıalıs ist bereits oben bei dem erbenden Neifftfen
-  O  eIührt worden. ber ist E1NE bloße Cooperatıo mate-
ralls, für dieVerbrennung estimmten Leiche
Irauerzuge das Ehrengeleite. bısZ Krematorium
geben un dort eventuell egEN SC11H be1i den reli-
10sen Zeremonien akat oliıschen. Religionsdi_eriersy?
Antwort a Wenn dadurch eIN wiıirklıches Ärgernis ent-
ot8ht, NCN ; ennn as Ärgernis muß ermileden werden.
$} Wenn eın rte uUrc oberhirtlichen Erlaß e1IN
solches Geleite ausdrücklich verboten iSst, ehenfalls eın
In den übrigenFällen ; wofern. e EriftigerTun DOT-=

zegt So T dürfte FHe1es Erachtenseın katholischer
Bankbeamter.1111 ‚ Irauerzuge mitgehen, WEeNN die Leiche
des Bankdırektors Krematorium geführt würde und
ılle übrıgen Bankbeamten COTDOTE. mitgehen. Denn
hliebe fern; wuürde nde rot. un Amt verheren.
Kein vernünftger _ Mensch wuürde deswegen Ärgernis
nehmen un 16g uch kein periculum pervers10n1S
OT: Der ]1iNNereTUn dieser Ansıcht lıegt 1 den heutigen
Verhältnissen.Heute WIrd.nämlich die Teilnahme
eichenzuge nıcht als eiINe religiöse Zeremonie, sondern
ıls e1INe Höflichkeitssachebetrachtet uch der Cod
1U Canı (can. 1258; cheıint 1eseAnsıcht 'He-
;Lätigen. ort heißt. „Tolerari potest praesentıa paS-
5LVa SC  S INeTrematerlalis, CIDILLS offieit e honoris
D STravem ratiıonem abh 111 Casu dubı probandam,
i acatholicorum --f;{1ner_ib_u_s;‘ nuptus similibusquesollem-
UNS, -dummodo’pervers1ion1s et, scandalı periculum absıt.“

Was dıe Bediensteten Krematorium angeht,können
516 allgemeinen bona fıde gelassen werden, WenNnn O

eo.-prakt. Quartalschrift“. AT 1928
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ıhnen sehr schwer wird, C7€ qandere passende Erwerbhs-
;tätigkeit finden; indes soll ihnen doch gesagt werden.
daß die Heuerbestattung VO  an der ırche verboten:' Ist. und
daß S1€E dabel NUur materiıell mıtwırken dürfen, etLwa
W16 CIn xatholischer Bauunternehmer Aaus trıftigen Grün-
den protestantischen l'empelbau mithelfen kann.

Was VO  — der Bestattung ON Menschenleichen gılt
gılt auch vVon der Bestattung menschlicher (G(lhedmaßen
dıie durch chiırurgische UÜperatıon oder qaut andere Weılise
VO :‚Örper etrennt: wurden. Nas Offieium entschied
diesbezüglich August 1897 Tür katholische Kranken-
häuser: DiIie Gliedmaßen akatholischer Patiıenten sınd

ungeweıhter rde begraben. Die Gliedmaßen
katholischer Patıenten SINd 88l geweihter rde be-
erdigen, etwa 11 a7zu geweihten cke des Spiıtal-
gartens. Wenn die Arzte indes dıe Verbrennung solcher
Gliedmaßen anordnen, dürfen diekatholischen Kranken-
schwestern dem Folge eısten. Im lateiniıschen ext heißt

„„SOFores prudenter dissımulent et obediant
1emit glauben WIT dıe kirchliche Diszıplin un Aut-

fassung der Feuerbestattung Tür den deelsorgeklerus, WEeNN
uch Kurz, doch hinreichend, dargelegt. haben

S MpOSTONSCHE Initiative, ISSION
V.on Konviktsdirektor Dr Mack, Luxemburg.

Wenn der Feınd tief Vaterlande stie un dıe
große Entscheidungsschlacht sich ankündıet, u11
(1anze geht werden alle Mann ZU Waffendienst heran-
5 die EKtappen werden „ausgekämmt:‘ nd das Volk
wIird ZUT entscheidenden Anstrengung aufgerufen. Besıtzt
das and annn politische un milıtärische Führer,
schart sıch dıe bedrohte Natıon heldenmütigen AUI-
bäumen der äaußersten. Kraft .diese Großenund läßt
siıch OIl ıhnen ZU Sturme iühren, ZUF alleın rettenden
Inıtiative und Offenstve!

Sıech diesem. Bılde die Lage des Katholizıismus111
der modernen Welt un dıe Aufgabe Sse1lner Apostel
Lalen- un Priesterkleid!

Die Menschheiıt ist voll VO:  S gelstigem Wehe Überall
relig1iöse und moralische Krisen. Ekuropa. und Amertka DeE-
völkern sich. miıt weıißen Heılden. Die Großstädte sınd
zumeıst VO  —_ Christus abgefallen, weıl die Seelsorgsmittel
un die apostolische Initiative der Christen. dem Hoch-


